
Strom - Monatsrechnung
Zeitraum 01.06.2025 - 30.06.2025
Verbrauchsstelle: 6820 Frastanz, Felsenau Stadttunnel Feldkirch Station 11 - Bauprovisorium /
RC-KST-AT-BUB-1001

Produkt: Strom Bauen Betrag €

Bitte überweisen Sie den zu zahlenden Betrag auf unsere IBAN AT07 3745 8001 0111 0105 (BIC RVVGAT2B458)
mit Angabe der Nummer 900220537375 in der Zahlungsreferenz.

Leistung 12,0 kW
Stromverbrauch 2.480 kWh
Stromverbrauch 1.160 kWh
Energie 3.640 kWh 406,34
Netz 154,40
Abgaben 807,73
Abrechnungsbetrag exkl. USt. 1.368,47
20 % USt. von 1.368,47 € 273,70

Zu zahlender Betrag Fällig am 16.07.2025 1.642,17
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ARGE Stadttunnel Feldkirch
Ortenburgerstraße 27
9800 Spittal an der Drau

Wichtig bei Rückfragen
Kundennummer 10406717
Vertragskonto 22053737
Rechnungsnummer 37032577
Ihre UID-Nummer ATU81476724
Rechnungsdatum 30.06.2025



Zeitraum 01.06.2025 - 30.06.2025
Produkt Strom Bauen
Zählpunkt AT 006210 06820 00000000007000102291
Netzbetreiber Elektrizitätswerke Frastanz GmbH (Netzbetreibercode: AT006210)
Netznutzung / Lastprofil Systemnutzung Ebene 5 / G-ZAEHLER Lieferung
vereinbartes Netznutzungsrecht 400,0 kW

ENERGIE
Grundpreis SVK Bauen 01.06.25 - 30.06.25 30 Tage 28,0000 €/Jahr 2,30

Energie SVK Bauen NE5 01.06.25 - 30.06.25 2.480 kWh 18,4000 ct/kWh 456,32
Sonderrabatt 01.06.25 - 30.06.25 2.480 kWh 7,3000 ct/kWh -181,04

Energie SVK Bauen NE5 01.06.25 - 30.06.25 1.160 kWh 18,4000 ct/kWh 213,44
Sonderrabatt 01.06.25 - 30.06.25 1.160 kWh 7,3000 ct/kWh -84,68

Summe Energie 406,34

NETZ
Messentgelt Gerät 121501 01.06.25 - 30.06.25 48,4000 €/Monat 48,40
Messentgelt Gerät 278188 01.06.25 - 30.06.25 2,6000 €/Monat 2,60
Messentgelt Gerät 99215108 01.06.25 - 30.06.25 2,8000 €/Monat 2,80

Netznutzung Leistung 01.06.25 - 30.06.25 12,0 kW 3,1300 €/kW, Monat 37,56

Netznutzung HT 01.06.25 - 30.06.25 2.480 kWh 1,5500 ct/kWh 38,44

Netznutzung NT 01.06.25 - 30.06.25 1.160 kWh 1,5500 ct/kWh 17,98

Netzverlustentgelt 01.06.25 - 30.06.25 3.640 kWh 0,1820 ct/kWh 6,62

Summe Netz 154,40

ABGABEN
Elektrizitätsabgabe 01.06.25 - 30.06.25 3.640 kWh 1,5000 ct/kWh 54,60
Erneuerbaren Förderb. Netznutz 01.06.25 - 30.06.25 3.640 kWh 0,1790 ct/kWh 6,52
Erneuerbaren Förderb. Netzverl 01.06.25 - 30.06.25 3.640 kWh 0,0200 ct/kWh 0,73
Erneuerbaren Förderbeitrag 01.06.25 - 30.06.25 12,0 kW 6,7960 €/kW, Jahr 6,80
Erneuerbaren Förderpauschale 01.06.25 - 30.06.25 30 Tage 8.992,1400 €/Jahr 739,08

Summe Abgaben 807,73

Detailinformation

ABLESEDATEN Zeitraum Zählerstand
alt

Zählerstand
neu

Differenz Faktor Menge

LEISTUNG
Zählernummer 278188/3 kW
Stand Fernablesung 01.06.25 - 30.06.25 0,0000 0,0030 0,0030 4.000 12,0
Verrechnungsleistung 12,0

STROMVERBRAUCH
Zählernummer 278188/4 kWh
Stand Fernablesung 01.06.25 - 30.06.25 2.382,4600 2.383,0800 0,6200 4.000 2.480
Stromverbrauch 2.480

STROMVERBRAUCH
Zählernummer 278188/5 kWh
Stand Fernablesung 01.06.25 - 30.06.25 1.222,1600 1.222,4500 0,2900 4.000 1.160
Stromverbrauch 1.160

BLINDARBEIT
Zählernummer 278188/6 kvarh
Stand Fernablesung 01.06.25 - 30.06.25 756,8100 756,8100 0,0000 4.000 0
Blindarbeit 0
abzüglich 50 % von 3.640 kWh Wirkarbeit -1.820
verrechnete Blindarbeit 0

ABRECHNUNGSDATEN Zeitraum Verrechnungsbasis Verrechnungspreis € exkl. USt.
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Stromkennzeichnung
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Sie haben das Recht, sich gegenüber jedem Lieferanten, der an Ihrer Adresse Strom an Haushaltskunden liefert, auf die Grundversorgung zu berufen (§ 77
ElWOG 2010).
Wann kann die Grundversorgung relevant sein?
Die Grundversorgung ist zum Beispiel relevant bei Zahlungsschwierigkeiten, wenn die Abschaltung der Anlage droht oder die Anlage bereits abgeschaltet
wurde und wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Lieferanten zu finden, der bereit ist, einen Vertrag über die Belieferung mit Strom mit Ihnen abzuschließen.
Wenn Sie einem Stromlieferanten mitteilen, dass Sie sich auf die Grundversorgung berufen, besteht für diesen eine Pflicht zur Grundversorgung. Sie werden
dann zum Grundversorgungs-Tarif dieses Lieferanten beliefert.
Wenn Sie sich gegenüber einem Lieferanten auf die Grundversorgung berufen, ist auch Ihr Netzbetreiber dazu verpflichtet, seine Dienstleistungen zu erbringen
und damit Ihre Belieferung mit Strom zu ermöglichen.
Auch wir bieten Ihnen die Grundversorgung an. Nähere Informationen über die Grundversorgung, zum Beispiel über unseren Grundversorgungs-Tarif oder zur
maximalen Höhe einer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, finden Sie unter www.ewerke.at und unter www.e-control.at/grundversorgung.

Recht auf Grundversorgung:

Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der Energieverbraucher:
Informationen darüber finden Sie auf der Website der EU-Kommission unter http://ec.europa.eu/index_de.htm.

Informationen Ihres Stromlieferanten gemäß § 82 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz

Name und Anschrift des Unternehmens:
Elektrizitätswerke Frastanz Gesellschaft mbH, kurz EWF, Hptm.-Frick-Straße 3, 6820 Frastanz
Kundenservice: Telefon +43 5522 51722-28, E-Mail info@ewerke.at, Internet www.ewerke.at

Preise und Konditionen:
Die Preise und Konditionen finden Sie in Ihrem geltenden Stromlieferungsvertrag.

Vertragsdauer und Beendigung des Vertrages:
Die Vertragslaufzeit und die Kündigungsmöglichkeiten sind in Ihrem geltenden Stromlieferungsvertrag geregelt.

Streitbeilegung:
Bei Beschwerden steht Ihnen der Kundenservice gerne zur Verfügung. Sie können auch ein Streitbeilegungsverfahren bei der Regulierungsbehörde
Energie-Control Austria beantragen (Informationen unter www.e-control.at).

Recht auf Ratenzahlung:
Bei einer Nachzahlung aus einer Verbrauchsabrechnung haben Sie das Recht auf eine Ratenzahlung. Für weitere Infos oder eine entsprechende
Ratenvereinbarung wenden Sie sich bitte an den vkw Kundenservice.

Informationen Ihres Netzbetreibers gemäß § 82 Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz

Name und Anschrift des Unternehmens:
Elektrizitätswerke Frastanz Gesellschaft mbH, kurz EWF, Hptm.-Frick-Straße 3, 6820 Frastanz
Telefon – auch im Störungsfall +43 5522 51722-28, E-Mail info@ewerke.at, Internet www.ewerke.at

Leistungen und Qualität:
Die EWF sorgen für die technische Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des Stromnetzes. Unabhängig vom gewählten Versorger ermöglichen die
EWF den Netzzugang und erbringt die Messdienstleistungen. Die Nennfrequenz beträgt 50 Hz. Die Nennspannung im Niederspannungsnetz beträgt 400/230 V
gemäß Europanorm EN 50160. Für abweichende Systeme gilt die Nennspannung gemäß Netzzugangsvertrag.

Instandhaltung:
Die EWF sorgt für die Instandhaltung und Wartung aller zur Erbringung der Leistungen erforderlichen technischen Einrichtungen.

Erstanschluss und Änderung:
Neuerrichtung und Änderung von Netzanschlüssen sind bei den EWF per Formular "Anschlussanfrage" einzureichen. Innerhalb von 14 Arbeitstagen nach
Vorliegen des vollständigen Antrages stimmen die EWF die weitere Vorgangsweise, insbesondere die voraussichtliche Dauer der Errichtung des
Netzanschlusses mit dem Kunden ab.

Netzentgelte:
Die geltenden Netzentgelte finden Sie im Internet auf www.ewerke.at. Sie können diese Informationen auch beim Kundenservice telefonisch oder schriftlich
anfordern.

Vertragsdauer und Beendigung des Vertrages:
Der Netzzugangsvertrag wurde auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann vom Netzkunden zum Ende eines jeden Kalendermonats schriftlich unter
Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist gekündigt werden. Der Vertrag kann von beiden Vertragspartnern auch aus wichtigen Gründen beendet werden.

Recht auf Grundversorgung:
Sie haben das Recht, sich gegenüber jedem Lieferanten, der an Ihrer Adresse Strom an Haushaltskunden liefert, auf die Grundversorgung zu berufen (§ 77
ElWOG 2010).
Wann kann die Grundversorgung relevant sein?
Die Grundversorgung ist zum Beispiel relevant bei Zahlungsschwierigkeiten, wenn die Abschaltung der Anlage droht oder die Anlage bereits abgeschaltet
wurde und wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen Lieferanten zu finden, der bereit ist, einen Vertrag über die Belieferung mit Strom mit Ihnen abzuschließen.
Wenn Sie einem Stromlieferanten mitteilen, dass Sie sich auf die Grundversorgung berufen, besteht für diesen eine Pflicht zur Grundversorgung. Sie werden
dann zum Grundversorgungs-Tarif dieses Lieferanten beliefert.
Wenn Sie sich gegenüber einem Lieferanten auf die Grundversorgung berufen, ist auch Ihr Netzbetreiber dazu verpflichtet, seine Dienstleistungen zu erbringen
und damit Ihre Belieferung mit Strom zu ermöglichen.
Nähere Informationen über die Grundversorgung, zum Beispiel über den Grundversorgungs-Tarif oder zur maximalen Höhe einer Vorauszahlung oder
Sicherheitsleistung, finden Sie auf der Website der Lieferanten und unter www.e-control.at/grundversorgung.

Streitbeilegung:
Bei Beschwerden steht Ihnen der Kundenservice gerne zur Verfügung. Sie können auch ein Streitbeilegungs-verfahren bei der Regulierungsbehörde
Energie-Control Austria beantragen (Informationen unter www.e-control.at).

Ausführungen der Europäischen Kommission über die Rechte der Energieverbraucher
Informationen darüber finden Sie auf der Website der EU-Kommission unter http://ec.europa.eu/index_de.htm.
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